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Menschenhandel ist ei-
ne schwerwiegende
Menschenrechtsver-

letzung die Frauen, Männer
und Kinder gleichermaßen
betrifft. Die tatsächliche Zahl
der Opfer oder der illegale
Profit der Tätergruppierun-
gen können nur geschätzt
werden. Weltweit soll es an
die 40 Millionen versklavte
Menschen geben. Die Inter-
nationale Arbeitsorganisati-
on (International Labour Or-
ganization – ILO) schätzt den
jährlichen Profit auf mindes -
tens 150 Milliarden US-
Dollar. 

Ermittlungen. Die Polizei führte
2017 34 Ermittlungsverfahren wegen
des Verdachts des Verstoßes gegen §
104a StGB Menschenhandel und 23
Verfahren nach § 217 StGB, grenzüber-
schreitender Pros titutionshandel. Es
wurden 66 Verdächtige nach § 104a
StGB und 75 nach § 217 StGB ermittelt
sowie 61 Opfer nach § 104a StGB und
60 nach § 217 StGB erkannt. 50 Pro-
zent der Opfer stammen aus EU-Staa-
ten und 50 Prozent waren Drittstaatsan-
gehörige. 2017 wurde kein österreichi-
sches Opfer festgestellt. 

Sexuelle Ausbeutung. Die Anzahl
der registrierten Sexdienstleisterinnen
und Sexdienstleister in Österreich lag
2017 bei 7.024 und ist gegenüber 2016
mit rund 7.156 Personen leicht gesun-
ken. Die Hauptherkunftsnationen wa-
ren 2017 wie schon in den Vorjahren
Rumänien, Ungarn und Bulgarien. Bei
den Drittstaatsangehörigen war 2017
die Zahl der Sexdienstleisterinnen aus
Nigeria und China stark im Steigen.
Daher wurde 2017 ein Schwerpunkt in
der Kooperation mit China und Nigeria
gesetzt. Im Mai 2017 unterstützten
sechs Ermittler aus China das „Joint
Operational Office“ im BK bei Ermitt-
lungen gegen chinesische Tätergrup-
pierungen. Im Dezember 2017 fand in
Abuja, Nigeria, eine Arbeitsbespre-
chung statt. Neben einer Besprechung
der weiteren gemeinsamen Vorgehens-

weise mit NAPTIP (National Agency
on the Prohibition of Trafficking in
Persons) fanden Treffen mit dem eu-
ropäischen Verbindungsbeamten in Ni-
geria für Migration und Menschenhan-
del, mit Vertretern des nigerianischen
Justizministeriums und des nigeriani-
schen Außenministeriums statt.

Prostitution umfasst alle als ge-
werbsmäßig und gegen Entgelt erbrach-
ten sexuellen Handlungen mit Körper-
kontakt. Die Ausübung der Pros titution
ist in Österreich durch Bundes- und
Landesgesetze geregelt und unter Ein-
haltung der gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen legal. Sexdienstleisterinnen und
-dienstleister müssen sich vor Aufnah-
me der Tätigkeit und anschließend alle
sechs Wochen einer amtsärztlichen Un-
tersuchung auf Geschlechtskrankheiten
unterziehen. Diese Untersuchungen
werden ebenso wie eine alle drei Mona-
te zu erfolgende amtsärztliche Untersu-
chung auf HIV-Infektionen und eine

jährliche Tuberkuloseuntersu-
chung auf der Gesundheits-
karte vermerkt. Etwa 95 Pro-
zent der in Bordellen und am
Straßenstrich Tätigen sind
Migrantinnen und Migranten.
Die Aus übung sexueller
Dienstleistungen in Privat-
wohnungen ist in allen Bun-
desländern verboten. Davon
ausgenommen sind in einzel-
nen Bundesländern Hausbe-
suche bei Kunden. Diese ille-
gale Form der Prostitutions-
ausübung ist schwer zu kon-
trollieren und nur durch eine
laufende Beobachtung der In-
serate in Printmedien und im

Internet möglich. Eine legale Prosti-
tutionsaus übung am Straßenstrich ist
derzeit nur in Wien möglich. Auffallen-
den illegalen Straßenstrich gibt es an-
sonsten derzeit nur in Innsbruck und
Salzburg, wo von der Exekutive 2017
vermehrt Kontrollen durchgeführt wur-
den. Dadurch konnte eine merkbare
Eindämmung erreicht werden. 

Bettelei. Fünf Ermittlungsverfahren
wegen des Verdachts des Men-
schenhandels zur Ausbeutung durch
Bettelei wurden 2017 abgeschlossen.
Die Herkunftsnationen der Opfer sind
Rumänien, Bulgarien und Slowakei.
Bei Ermittlungen wurden mit Ausnah-
me einer  weiblichen Betroffenen aus
der Slowakei aus schließlich männliche
Betroffene, meist mit körperlichen Be-
einträchtigungen oder einer Suchter-
krankung als Opfer erkannt. Die Er-
mittlungen gestalten sich wegen der
geringen Aussagebereitschaft der Op-
fer schwierig, da die Kriminellen oft-
mals aus der eigenen Familie stammen.

Begehung von Straftaten. Zwei Ver-
fahren wegen des Verdachts des Men-
schenhandels zur Begehung von Straf-
taten gab es 2017. In beiden Fällen
handelte es sich bei den Betroffenen
um Angehörige der Minderheit Roma,
teils minderjährig, die von Familien-
mitgliedern in verschiedenen Städten
in Europa zur Begehung von Taschen-
diebstählen gezwungen wurden. 

Geschäfte mit der Ware Mensch
Das Bundeskriminalamt verstärkt die nationale und internationale Kooperation in der Bekämpfung des

Menschenhandels und grenzüberschreitenden Prostitutionshandels. 

Taschendiebstahl: Kinder und Jugendliche werden meist von
Familienangehörigen gezwungen, Menschen zu bestehlen.

Frauen als Opfer werden von der Inter-
ventionsstelle für Betroffene von Frau-
enhandel betreut.
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Die polizeilichen Ermittlungen sind
schwierig, da der Informationsaus-
tausch mit anderen beteiligten Staaten
nur eingeschränkt möglich ist, Ta-
schendiebstahl oft als minderschweres
Delikt angesehen wird und Ermitt-
lungsansätze für die Ausforschung der
Hintermänner fehlen. Es besteht bei
dieser Opfergruppe eine mangelnde
Kooperationsbereitschaft mit den Be-
hörden, da die Ausbeuter meist Famili-
enangehörige sind.

Das Erkennen der Opfer ist eine
Herausforderung und erfordert Sensibi-
lität der  ermittelnden Beamten. Viele
Betroffene fühlen sich nicht als Opfer
und erstatten keine Anzeige. Der rück-
sichtsvolle Umgang mit den Opfern
steht im Mittelpunkt der polizeilichen
Aus- und Weiterbildung. 
Menschenhandel und Prostitutions-

handel werden als Kontrolldelikte be-
zeichnet. Daher ist ein Handeln aller
Strafverfolgungsbehörden erforderlich.
Die Bereitschaft zur Kooperation mit
der Exekutive ist von Zeugen oder
Dritten nicht sehr groß. Illegale Be-
schäftigung und illegaler Aufenthalt
stellen eine Hemmschwelle für den
Gang zur Polizei dar. 
Das Erkennen von Betroffenen des

Menschenhandels erfolgt durch Poli-
zeikontrollen im Milieu oder bei der
Feststellung gefälschter Dokumente.
Einigen Opfern gelang es, die Familie
im Heimatland zu kontaktieren, wor-
aufhin diese die Polizei informierte und
der Aufenthaltsort der Opfer ausge-
forscht werden konnte. Andere wand-
ten sich hilfesuchend an unbekannte
Passanten oder Freier oder haben über
Anraten einer  Nichtregierungsorgani-
sation Anzeige erstattet. 

Betreuung von Opfern. Opfer wer-
den von der Interventionsstelle für Be-
troffene von Frauenhandel (LEFÖ-IBF
– www.lefoe.at) betreut. Diese Einrich-
tung ist im Auftrag des Bundeskanzler-
amtes und des Innenministeriums tätig.
Sie unterstützt Frauen, die von Frauen-
handel im Sinne der §§ 217 und 104a
StGB betroffen sind, die in der Prosti-
tution oder in anderen Tätigkeitsberei-
chen schwer ausgebeutet, bedroht, psy-
chisch und/oder physisch misshandelt
wurden. 
Wenn Exekutivbeamte Frauen als

Opfer von Menschenhandel erkennen
und diese nicht in den qualifizierten
Opferschutz aufgenommen werden, er-

folgt  eine Vermittlung an LEFÖ-IBF
zur Betreuung und Beratung. Das
Männergesundheitszentrum Wien
(MEN VIA – www.men-center.at) un-
terstützt männliche Betroffene des
Menschenhandels. Minderjährige Op-
fer werden in Wien von der Magistrats-
abteilung 11 (Fachbereich Drehschei-
be) und in den Bundesländern von den
zuständigen Kinder- und Jugendhilfe-
trägern betreut. 

Ausbeutung umfasst laut § 104a
StGB die sexuelle Ausbeutung, die
Ausbeutung durch  Organentnahme,
die Ausbeutung der Arbeitskraft, die
Ausbeutung zur Bettelei sowie die
Ausbeutung zur Begehung mit Strafe
bedrohter Handlungen. Fälle von Men-
schenhandel zur Ausbeutung durch Or-
ganentnahme wurden bis dato in Öster-
reich nicht registriert. Die sexuelle
Ausbeutung gilt eindeutig als Haupter-
scheinungsform. Es wurden auch Fälle
von Arbeitsausbeutung, Ausbeutung in
der Bettelei und Ausbeutung durch Be-
gehung von Straftaten verzeichnet.

Unterschied Menschenhandel und
Schlepperei. Menschenhandel ist nicht
mit Schlepperei zu verwechseln. Bei-
des sind zwar Formen der irregulären
Migration, haben aber verschiedene
Ursprünge und Umstände. Beim Men-
schenhandel steht die Ausbeutung der
Person im Vordergrund, sei es die se-
xuelle Ausbeutung, die Ausbeutung als
Arbeitskraft, zur Bettelei oder zur Be-
gehung von Straftaten. 

Unter Schlepperei versteht man die
entgeltliche Förderung der rechtswidri-
gen Ein- oder Durchreise von Fremden
in oder durch einen Mitgliedstaat der
Europäischen Union oder Nachbarstaat
Österreichs. Es handelt sich dabei um
einen freiwilligen aber illegalen Trans-
port von Personen in ein anderes Land.

Ausblick. Für die Verbesserung der
nationalen und internationalen Koope-
ration wurde vom Bundeskriminalamt
das Projekt „Austausch internationaler
Experten – Verstärkung der direkten
Zusammenarbeit im Bereich der opera-
tiven Bekämpfung des Menschenhan-
dels und grenzüberschreitenden Prosti-
tutionshandels“ umgesetzt. Das Projekt
läuft von 15. Dezember 2017 bis 31.
Dezember 2020 und konzentriert sich
auf die Optimierung der Beweis-
führung in Ermittlungsverfahren. Da
die Täter ihre kriminellen Machen-
schaften vermehrt online durchführen,
stehen die Ermittlungen im Internet
und Darknet im Fokus. Die Polizei
konnte in 74 Prozent aller Ermittlungs-
verfahren wegen Menschenhandels und
grenzüberschreitenden Prostitutions-
handels die Täter unter Zuhilfenahme
des Internets und sozialer Medien aus-
forschen. 

Meldestelle Menschenhandel. Hin-
weise zu Menschenhandel können per
Telefon unter +43-677-61343434, un-
ter menschenhandel@bmi.gv.at oder
anonym mitgeteilt werden. Die Melde-
stelle ist rund um die Uhr erreichbar. 

Menschenhandel: 95 Prozent der Prostitutierten in Bordellen und am Straßenstrich
sind Migrantinnen und Migranten. 


